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Stopp öffentlicher Aufträge an russische 
Unternehmen 
 
VERBOT DER VERGABE ÖFFENTLICHER AUFTRÄGE AN UNTERNEHMEN MIT RUSSLANDBEZUG 
UND PFLICHT ZUR BEENDIGUNG BESTEHENDER VERTRÄGE 

 
 
 
Executive Summary  
 
 Seit dem 09. April 2022 betreffen die gegen Russland 

verhängten Sanktionen auch den Bereich des EU-
Vergaberechts 

 Öffentliche Auftraggeber (einschließlich Sektorenauf-
traggeber) dürfen keine Aufträge mehr an Bieter mit 
einem Bezug zu Russland vergeben. 

 Auch bereits bestehende Verträge mit russischen 
Unternehmen dürfen öffentliche Auftraggeber spä-
testens ab 11. Oktober 2022 nicht mehr erfüllen. 

 Die Verbote gelten auch für russisch kontrollierte Un-
ternehmen und für die Beteiligung von russischen 
bzw. russisch kontrollierten Unterauftragnehmern.  
 

 
Die mit der Verordnung (EU) 2022/576 vom 8. April 2022 
erlassenen Sanktionen gelten unmittelbar für sämtliche 
öffentliche Aufträge und Konzessionen, die den EU-
Schwellenwert erreichen. 
 
A. Inhalt der Sanktionen 
 
1. Zuschlags- und Vertragserfüllungsverbot 
 
Öffentliche Auftraggeber dürfen keine Aufträge mehr an 
Personen oder Unternehmen vergeben, die einen Bezug 
zu Russland aufweisen (Zuschlagsverbot).  
 
Außerdem müssen öffentliche Auftraggeber die Erfüllung 
bereits bestehender Verträge mit solchen Auftragneh-
mern spätestens bis zum 10. Oktober 2022 beenden (Ver-
tragserfüllungsverbot). 

 
2. Von den Sanktionen betroffener Personenkreis  
 
Vom Zuschlags- bzw. Vertragserfüllungsverbot sind sämt-
liche Bieter mit einem Bezug zu Russland im Sinne der 
Verordnung betroffen. Ein solcher Bezug wird nach 
Art. 5 k der Verordnung angenommen für: 
 

a) russische Staatsangehörige oder in Russland 
niedergelassene natürliche oder juristische Per-
sonen, Organisationen oder Einrichtungen, 
 

b) juristische Personen, Organisationen oder Ein-
richtungen, deren Anteile zu über 50 % unmit-
telbar oder mittelbar von einer natürlichen Per-
son oder einem Unternehmen gehalten werden, 
auf die eines der Kriterien nach Buchstabe a) zu-
trifft,  

 
c) natürliche oder juristische Personen, Organisati-

onen oder Einrichtungen, die im Namen oder auf 
Anweisung von Personen oder Unternehmen 
handeln, auf die eines der Kriterien der Buchsta-
ben a und/oder b zutrifft. 

 
Das Verbot gilt für Bieter bzw. Auftragnehmer sowie Un-
terauftragnehmer, Lieferanten und sonstige Beteiligte, 
soweit auf diese mehr als 10% des Auftragswertes ent-
fällt. 

 
B. Ausnahmen  
 
Eine Ausnahme des Verbots ist lediglich für die Bereitstel-
lung unbedingt notwendiger Güter oder Dienstleistun-
gen vorgesehen, wenn diese ausschließlich oder nur in 
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ausreichender Menge von dem sanktionierten Personen-
kreis bereitgestellt werden können.  
 
Zudem sind bestimmte kritische Produkte und Dienst-
leistungen von dem Verbot ausgenommen (z.B. Verträge 
im Zusammenhang mit dem Betrieb ziviler nuklearer Ka-
pazitäten; Verträge betreffend Erdgas und Erdöl sowie die 
Einfuhr oder die Beförderung von Kohle). 
 
Um sich auf den Ausnahmetatbestand berufen zu kön-
nen, ist allerdings eine behördliche Genehmigung hin-
sichtlich der Vergabe bzw. der weiteren Vertragsausfüh-
rung einzuholen. 
 
C. Folgen für die Praxis  
 
Die Sanktionen haben weitreichende Konsequenzen für 
öffentliche Auftraggeber und Bieter bzw. Auftragnehmer. 
 
1. Für öffentliche Auftraggeber:  
 
Öffentliche Auftraggeber sind verpflichtet, das unmittel-
bar geltende Zuschlags- und Erfüllungsverbot umzuset-
zen. Sie haben zu gewährleisten, dass öffentliche Aufträge 
und Konzessionen nicht mehr an die in der Verordnung 
genannten Personen/Unternehmen vergeben bzw. be-
stehende Verträge spätestens ab 11. Oktober 2022 nicht 
mehr ausgeführt werden.  
 
Folgen für noch nicht abgeschlossene Vergabeverfahren 
 
Für Vergabeverfahren ab Erreichen der EU-Schwellen-
werte müssen sich öffentliche Auftraggeber künftig da-
von überzeugen, dass die Bieter bzw. sämtliche Mitglie-
der einer Bietergemeinschaft sowie die Unterauftragneh-
mer und Lieferanten nicht zu den von dem Verbot um-
fassten Personen bzw. Unternehmen zählen.  
 
Das kann z.B. durch die verpflichtende Forderung einer 
entsprechenden Eigenerklärung umgesetzt werden. Das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz sowie 
einige Bundesländer haben bereits Muster für eine solche 
Eigenerklärung veröffentlicht. Bieter, die trotz Aufforde-
rung keine entsprechende Erklärung abgeben, sind vom 
Vergabeverfahren auszuschließen. 

Die Abgabe der Eigenerklärung entbindet den Auftragge-
ber allerdings nicht davon, den Sachverhalt sorgfältig zu 
überprüfen. Denn jeder Vertrag, der unter Verstoß gegen 
das Zuschlagsverbot geschlossen wird, ist nichtig. 
 
Folgen für bereits abgeschlossene Verträge 
 
Verträge, die nach Inkrafttreten der EU-Verordnung am 
09. April 2022 unter Verstoß gegen das Zuschlagsverbot 
abgeschlossen wurden oder werden, sind nichtig. 
 
Auch in Bezug auf bereits vor dem 09. April 2022 abge-
schlossene Verträge besteht für öffentliche Auftraggeber 
Handlungsbedarf: Die Erfüllung solcher Verträge ist nach 
dem 10. Oktober 2022 verboten. Deshalb müssen öffent-
liche Auftraggeber ihre Bestandsauftragnehmer auf po-
tenzielle Verbindungen zu Russland überprüfen. Hier bie-
tet sich ebenfalls die Einholung entsprechender Eigener-
klärungen an. Wird dabei ein verbotener Russlandbezug 
festgestellt, ist der Vertrag spätestens zum 10. Oktober 
2022 zu kündigen. 
 
Wird hingegen festgestellt, dass nicht der Auftragnehmer 
selbst, sondern nur dessen Unterauftragnehmer, Liefe-
ranten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Rah-
men der Eignungsleihe beansprucht werden, einen verbo-
tenen Russlandbezug aufweisen, müssen öffentliche Auf-
traggeber den Auftragnehmer verpflichten, seine Ge-
schäftsbeziehung mit dem Dritten im Zusammenhang mit 
der Vertragserfüllung bis zum 10. Oktober 2022 zu been-
den. Kommt der Auftragnehmer dieser Verpflichtung 
nicht nach, muss der öffentliche Auftraggeber das Ver-
tragsverhältnis mit dem Auftragnehmer kündigen. 
 
2. Für Bieter und Auftragnehmer: 
 
Auch für Bieter und Bestandsauftragsnehmer sind die 
Sanktionen von erheblicher Bedeutung. Fordern öffentli-
che Auftraggeber Eigenerklärungen, um einen potenziel-
len Russlandbezug zu überprüfen, sind insbesondere am 
Vergabeverfahren beteiligte Bieter dringend gehalten, 
ihre gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse auf einen 
Russlandbezug i.S.d. Verordnung zu überprüfen und ent-
sprechende Eigenerklärungen wahrheitsgemäß abzuge-
ben.  
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Besonderes Augenmerk ist dabei auch auf Unterauftrag-
nehmer, Lieferanten und sonstige Beteiligte mit einem 
Auftragsanteil von mehr als 10% zu richten. Denn wird in 
Bezug auf solche Beteiligte gegen das Beteiligungsverbot 
verstoßen, wird das Angebot vom Vergabeverfahren aus-
geschlossen. 
 
Im Übrigen droht nicht nur ein Ausschluss in dem betref-
fenden Verfahren, sondern auch für künftige Vergabe-
verfahren. Darüber hinaus ist jeder Vertrag, der unter 
Verstoß gegen das Beteiligungsverbot russischer Unter-
nehmen geschlossen wird, nichtig. 
 
D. Fazit  
 
Die vergaberechtlichen Russland-Sanktionen bringen für 
Auftraggeber und Bieter weitreichende Konsequenzen 
für die Vergabepraxis mit sich. Sowohl in Vergabeverfah-
ren als auch in Bezug auf bereits geschlossene Verträge 
besteht hier dringender Handlungsbedarf.  
 
Sollten Sie bei der Umsetzung der sich aus der Verord-
nung ergebenden Pflichten Unterstützung benötigen, ste-
hen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns 
hierzu jederzeit an! 
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Urheberrecht  
GSK Stockmann – Alle Rechte vorbehalten. Die Wieder-
gabe, Vervielfältigung, Verbreitung und / oder Bearbeitung 
sämtlicher Inhalte und Darstellungen des Beitrages sowie 
jegliche sonstige Nutzung ist nur mit vorheriger schriftli-
cher Zustimmung von GSK Stockmann gestattet. 
 
Haftungsausschluss 
Diese Mandanteninformation enthält ausschließlich allge-
meine Informationen, die nicht geeignet sind, den beson-
deren Umständen eines Einzelfalles gerecht zu werden. Sie 
hat nicht den Sinn, Grundlage für wirtschaftliche oder sons-
tige Entscheidungen jedweder Art zu sein. Sie stellt keine 
Beratung, Auskunft oder ein rechtsverbindliches Angebot 
auf Beratung oder Auskunft dar und ist auch nicht geeignet, 
eine persönliche Beratung zu ersetzen. Sollte jemand Ent-
scheidungen jedweder Art auf Inhalte dieser Mandantenin-
formation oder Teile davon stützen, handelt dieser aus-
schließlich auf eigenes Risiko. 
 
GSK Stockmann und auch die in dieser Mandanteninforma-
tion namentlich genannten Partner oder Mitarbeiter über-
nehmen keinerlei Garantie oder Gewährleistung, noch haf-
tet GSK Stockmann und einzelne Partner oder Mitarbeiter 
in irgendeiner anderen Weise für den Inhalt dieser Man-
danteninformation. Aus diesem Grund empfehlen wir, in 
jedem Fall eine persönliche Beratung einzuholen. 
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